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Verordnung 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-  
und Invalidenvorsorge 
(BVV 2) 

Änderung vom … 

 
Der Schweizerische Bundesrat 

verordnet: 

I 

Die Verordnung vom 18. April 19841 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge wird wie folgt geändert: 

Art. 1 Abs. 5 

5 Ein Vorsorgeplan mit Wahl der Anlagestrategie nach Artikel 1e gilt als angemes-
sen, wenn:  

a. die Bedingungen nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllt sind; und 

b. bei der Berechnung des Höchstbetrages der Einkaufssumme keine höheren 
Beiträge als durchschnittlich 25 Prozent des versicherten Lohns pro mögli-
ches Beitragsjahr ohne Aufzinsung berücksichtigt werden. 

Art. 1e  Wahl der Anlagestrategie 
 (Art. 1 Abs. 3 BVG) 

1 Nur Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalb-
fachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichern, dürfen inner-
halb eines Vorsorgeplans unterschiedliche Anlagestrategien anbieten.  
2 Die Vorsorgeeinrichtung darf höchstens zehn Anlagestrategien pro Vorsorgewerk 
anbieten.  
3 Das Vorsorgeguthaben einer versicherten Person darf nicht aufgeteilt und nach 
unterschiedlichen Strategien oder unterschiedlichen Gewichtungen innerhalb einer 
Strategie angelegt werden. 
4 Vorsorgeeinrichtungen können den angeschlossenen Vorsorgewerken für eine 
Anlagestrategie mehrere externe Vermögensverwalterinnen oder -verwalter anbie-

  

  
1 SR 831.441.1 

Dieser Text ist ein Vorabdruck. Es können noch redaktionelle Änderungen vorgenommen 

werden. Verbindlich ist die Version, die in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts 

veröffentlicht wird. https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/amtliche-sammlung.html 
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ten. Die Vorsorgewerke dürfen nur aus den von der Vorsorgeeinrichtung angebote-
nen Vermögensverwalterinnen und -verwaltern auswählen.  
5 Innerhalb eines Kollektivs müssen die Anlagestrategien allen Versicherten angebo-
ten werden. Das Anlageergebnis einer Anlagestrategie muss den Guthaben derjeni-
gen Versicherten eines Kollektivs, die diese Strategie gewählt haben, nach einheitli-
chen Kriterien zugeschrieben werden. 

Art. 50 Abs. 4bis und 5 

4bis Eine Vorsorgeeinrichtung, die innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche 
Anlagestrategien anbietet, kann gestützt auf ihr Reglement die Anlagemöglichkeiten 
nur nach den Artikeln 53 Absätze 1–4, 54, 54a, 54b Absatz 1, 55, 56, 56a Absätze 1 
und 5 erweitern. Sie muss die Einhaltung der Absätze 1 und 3 und die sinngemässe 
Einhaltung von Absatz 2 im Anhang ihrer Jahresrechnung schlüssig darlegen. Anla-
gen mit Nachschusspflichten sind verboten.  
5 Sind die Voraussetzungen nach den Absätzen 4 und 4bis für eine Erweiterung der 
Anlagemöglichkeiten nicht erfüllt, so trifft die Aufsichtsbehörde die angemessenen 
Massnahmen. Sie kann auch die Anpassung der Vermögensanlage verlangen.  

Art. 53a  Risikoarme Anlagen 
 (Art. 19a FZG) 

1 Als risikoarm gelten folgende Anlagen:  

a. Bargeld (Schweizerfranken); 

b. Forderungen nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b Ziffern 1–8 mit guter 
Bonität in Schweizerfranken oder in abgesicherten Fremdwährungen, ausge-
nommen Anleihensobligationen mit Wandel- oder Optionsrechten. 

2 Die durchschnittliche Laufzeit aller Forderungen darf nicht mehr als fünf Jahre 
betragen. Derivate sind nur zur Absicherung von Forderungen in Fremdwährung 
zulässig. 

Art. 54b Abs. 3 

3 Eine Vorsorgeeinrichtung, die innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche 
Anlagestrategien anbietet, darf Immobilien nicht belehnen. 

II 

Übergangsbestimmung zur Änderung vom … 
1 Vorsorgeeinrichtungen, die am 1. Oktober 2017 bereits unterschiedliche Anlage-
strategien anbieten, müssen ihre Reglemente und Anlagestrategien bis zum 31. 
Dezember 2019 dieser Änderung anpassen.  
2 Solange diese Vorsorgeeinrichtungen ihren Versicherten keine Strategie mit risi-
koarmen Anlagen (Art. 53a) anbieten, dürfen sie bei einem Austritt einer versicher-
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ten Person aus der Vorsorgeeinrichtung nicht von den Artikeln 15 und 17 FZG 

abweichen. 

III 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2017 in Kraft. 

… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

Die Bundespräsidentin: Doris Leuthard 
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr 
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Erläuterungen zu den Änderungen der Verordnung über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(BVV 2) im Rahmen der Änderung des Freizügigkeitsgeset-
zes (Art. 19a FZG) 
 

 

 

1 Einleitung 

1.1  Ausgangslage 

Am 18. Dezember 2015 hat das Parlament die Revision des FZG betreffend Ansprüche bei Wahl der 

Anlagestrategie durch die versicherte Person verabschiedet. Die Referendumsfrist ist am 9. April 2016 

ungenutzt abgelaufen.  

Neu eingeführt wird Artikel 19a FZG für die Berechnung der Austrittsleistung von Versicherten, welche 

die Strategie zur Anlage ihres Vorsorgevermögens im rein überobligatorischen Bereich der beruflichen 

Vorsorge selbst wählen können (Art. 1e BVV 2). Die Vorsorgeeinrichtung kann diesen Versicherten 

neu beim Austritt den effektiven Wert des Vorsorgeguthabens mitgeben, selbst wenn aus der Anlage 

ein Verlust resultiert. Um einen gewissen Schutz der Versicherten zu wahren, müssen die Vorsorge-

einrichtungen mindestens eine Anlagestrategie mit risikoarmen Anlagen pro Einrichtung oder, bei 

mehreren Vorsorgewerken, pro Vorsorgewerk (d.h. in der Regel pro angeschlossenen Arbeitgeber) 

anbieten. Zudem obliegt den Vorsorgeeinrichtungen eine umfassende Informationspflicht bezüglich 

der Risiken und Kosten, die eine Anlagestrategie mit sich bringt. 

Die Änderung vom 18. Dezember 2015 wurde im Bundesblatt (BBl) 2015 9571 publiziert. Die Bot-

schaft des Bundesrates findet sich in BBl 2015 1793. Die Gesetzesrevision und die dazugehörigen 

Verordnungsbestimmungen werden auf den 1. 10. 2017 in Kraft gesetzt. 

 

1.2 Anpassungen auf Verordnungsstufe 

Der neue Artikel 19a FZG beauftragt den Bundesrat, die risikoarmen Anlagen näher zu umschreiben. 

Zudem wird in der Botschaft angekündigt, dass die allgemeinen Grundsätze der beruflichen Vorsorge, 
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insbesondere die Angemessenheit und die Planmässigkeit, für diese besonderen Vorsorgelösungen 

überprüft und präzisiert werden müssen. Eine Verordnungskompetenz ergibt sich dabei aus Artikel 1 

Absatz 3 BVG. Zudem verlangt die neue Risikotragung durch den Versicherten gewisse Anpassungen 

bei den Anlagevorschriften, um die Sicherheit der Anlagen und die angemessene Risikoverteilung zu 

gewährleisten (Art. 71 BVG). Die erforderlichen Anpassungen erfolgen in der Verordnung vom 18. Ap-

ril 19841 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2).  

 

2 Erläuterungen zu den Änderungen der BVV 2 

Artikel 1 Absatz 5  Beiträge und Leistungen  

Bei Vorsorgeplänen mit wählbarer Anlagestrategie (sog. 1e-Pläne) wirkt sich die Rendite in aller Regel 

unmittelbar auf die Vorsorgeleistung aus, im Gegensatz zum Normalfall, wo der Ertrag kollektiv ver-

wendet wird. Selbst wenn die Performance einer Strategie längerfristig gut ausfällt, müssen die Leis-

tungen noch regelmässig innerhalb des Rahmens der Angemessenheit liegen (vgl. Botschaft zur Än-

derung des Freizügigkeitsgesetzes [Ansprüche bei Wahl der Anlagestrategie durch die versicherte 

Person] vom 11. Februar 2015, Punkt 1.4 Grundzüge der beantragten Neuerung, BBl 2015 1798ff2). 

Daher muss die Definition der Angemessenheit für diese Vorsorgepläne spezifisch definiert werden.  

Ein 1e-Plan ist angemessen, wenn gemäss Berechnungsmodell die Beiträge von Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer zusammen beziehungsweise die Beiträge der Selbstständigerwerbenden, die der Finan-

zierung der Altersleistungen dienen, im Schnitt nicht mehr als 25% des versicherbaren jährlichen 

AHV-pflichtigen Einkommens betragen. Stehen mehrere Pläne zur Wahl (vgl. Art 1d), muss auch der 

Plan mit den höchsten Beiträgen diese Voraussetzungen erfüllen. Zudem dürfen bei der Berechnung 

des Höchstbetrages der Einkaufssumme (somit bei der Einkaufstabelle) nicht höhere Beiträge als 

25% des versicherten Lohns pro mögliches Beitragsjahr berücksichtigt werden. Dabei dürfen keine 

Zinsen eingerechnet werden (goldene Regel). Mit dieser zusätzlichen Vorkehrung sollte die Einhal-

tung der Angemessenheit genügend gesichert sein. Dies rechtfertigt auch, dass diese Vorsorgeein-

richtungen bei den 1e-Plänen – im Gegensatz zu allen anderen Vorsorgeeinrichtungen – von der Ein-

haltung der Schranken nach Absatz 3 dieses Artikels befreit sind. Für die Prüfung der Angemessen-

heit nach Absatz 3 muss nämlich ein Ertrag beziehungsweise eine Verzinsung mit eingerechnet wer-

den, welche in der Realität höchstwahrscheinlich für jede Strategie anders ausfallen wird. Auf den bis-

herigen Nachweis der Angemessenheit für jede einzelne angebotene Strategie3 kann daher aufgrund 

dieser neuen Regelung verzichtet werden. 

Da 1e-Pläne nur in Vorsorgeeinrichtungen geführt werden dürfen, in denen ausschliesslich Lohnan-

teile über dem anderthalbfachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichert sind, 

sind die Lohnanteile unterhalb dieser Grenze in einer anderen Vorsorgeeinrichtung versichert. Daher 

muss stets auch die Bestimmung über die Angemessenheit bei mehreren Vorsorgeverhältnissen (Art. 

1a) beachtet werden. Dies gilt unabhängig davon, ob in den beiden Plänen zum Teil die gleichen 

Lohnanteile versichert werden oder ob keine solche Überschneidung existiert. 

                                                      
1 SR 831.441.1 
2 Fundstelle: https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2015/1793.pdf  
3 Vgl. auch BGE 141 V 416. 
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Bei Vorsorgelösungen mit Wahl der Anlagestrategie muss der Experte für berufliche Vorsorge spezi-

fisch bestätigen, dass die Höhe der Beiträge und die Regel für die Berechnung des Höchstbetrages 

der Einkaufssumme eingehalten werden. Ausserdem muss er die Einhaltung von Artikel 1a BVV 2 

ausdrücklich bestätigten.  

 

Artikel 1e  Wahl der Anlagestrategien 

Abs. 1 ist materiell unverändert. 

Abs. 2 

Die Festlegung der Ziele und Grundsätze der Vermögensverwaltung sowie die Durchführung und 

Überwachung des Anlageprozesses ist eine unübertragbare und unentziehbare Aufgabe des obersten 

Organs der Vorsorgeeinrichtung (vgl. Art. 51a Abs. 2 Bst. a und m BVG). Die Verantwortung dafür 

bleibt auch bei 1e-Plänen bei der Vorsorgeeinrichtung.  

Die Anzahl der Strategien ist auf 10 pro Vorsorgewerk (d.h. in der Regel pro angeschlossenen Arbeit-

geber) beschränkt4. Die Auswahl der Vorsorgeeinrichtung und des Vorsorgewerks muss immer auch 

die Strategie mit risikoarmen Anlagen beinhalten (vgl. neuer Art. 19a Abs. 1 FZG). Der Versicherte 

kann nur aus diesem Angebot der Vorsorgeeinrichtung beziehungsweise des Vorsorgewerkes aus-

wählen.  

Abs. 3 

Das Guthaben eines Versicherten darf nicht gesplittet und auf mehrere Strategien verteilt werden, 

denn eine solche Aufsplittung würde für jeden Versicherten eine individuelle Strategie schaffen. Dies 

würde dem Prinzip der Kollektivität widersprechen. 

Abs. 4 

Die Vorsorgeeinrichtung kann unter Einhaltung ihrer Sorgfaltspflicht mehrere externe Vermögensver-

walter bestimmen und diese den angeschlossenen Vorsorgewerken zur Wahl anbieten. Die Vermö-

gensverwalter unterliegen den Bestimmungen von Artikel 48f. Die Vorsorgeeinrichtung kann die Anla-

gen jedoch auch selbst verwalten. Bietet sie externe Vermögensverwalter an, hat das Vorsorgewerk 

den externen Vermögensverwalter aus diesem Angebot auszuwählen. Es darf selbst keine anderen, 

eigenen Vermögensverwalter bestimmen. Es darf die Wahl des Vermögensverwalters für eine be-

stimmte Strategie auch nicht der versicherten Person überlassen.  

Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung bleibt auch dann für die sorgfältige Auswahl, Instruktion 

und Überwachung der Vermögensverwalter verantwortlich, wenn den angeschlossenen Vorsorgewer-

ken verschiedene externe Vermögensverwalter zur Wahl angeboten werden (vgl. im Übrigen auch Er-

läuterungen zu Abs. 2 zu den unübertragbaren Aufgaben der Vorsorgeeinrichtung). 

Abs. 5 

Alle Versicherte eines Kollektivs müssen dieselben Strategien wählen können. Es ist nicht zulässig, 

eine oder bestimmte Strategien nur einem Teil eines Versichertenkollektivs anzubieten.  

                                                      
4 Vgl. bereits in der geltenden Regelung, Botschaft, BBl 2015 1796 (vgl. FN 2)  
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Erträge oder Verluste einer Anlagestrategie (Anlageergebnis) müssen denjenigen Versicherten, die 

diese Anlagestrategie gewählt haben, nach den gleichen Kriterien zugeschrieben werden. Verluste 

wie Erträge einer bestimmten Anlagestrategie dürfen somit nicht auf das gesamte Versichertenkollek-

tiv verteilt werden, sondern nur auf diejenigen Versicherten, welche die betreffende Anlagestrategie 

auch tatsächlich gewählt haben. Erträge aus Einzelanlagen, zum Beispiel aus bestimmten Aktien oder 

Hypotheken, dürfen somit auch nicht individuell einer bestimmten versicherten Person zugeteilt wer-

den. Ausgeschlossen sind damit individuelle Portfolios pro versicherte Person. Ebenfalls ausgeschlos-

sen sind auch sogenannte „Eigenhypotheken“, bei denen die Hypothek, die auf der Immobilie einer 

bestimmten versicherten Person lastet, als Anlage individuell dieser versicherten Person zugeteilt 

wird. Damit würde eine individuelle Vorsorge aufgebaut, die mit dem Grundprinzip der Kollektivität in 

der 2. Säule nicht vereinbar ist.  

 

Artikel 50 Sicherheit und Risikoverteilung 

Absatz 4:  

Die Änderung von Absatz 4 betrifft nur die Formulierung der französischen Version. 

Absatz 4bis  

Die Anlagevorschriften gemäss Artikel 49 ff. gelten auch für Vorsorgeeinrichtungen mit 1e-Plänen. 

Vorsorgeguthaben in 1e-Plänen sollen nicht übermässig und ohne adäquate Sicherheiten zur Finan-

zierung des Arbeitgebers verwendet werden. Die Vergangenheit hat nämlich gezeigt, dass Anlagen 

beim Arbeitgeber zu Interessenkonflikten und zu hohen Verlusten führen können. Dies ist zu vermei-

den. Artikel 57 Absatz 1 genügt hierfür nicht. Mit der Schaffung des neuen Absatz 4bis soll darum si-

chergestellt werden, dass die Vorsorgeeinrichtungen keine ungesicherten Anlagen und Beteiligungen 

beim Arbeitgeber im Sinne von Artikel 57 Absatz 2 und 3 anbieten.  

Auch Anlagestiftungen dürfen die Anlagen für Vorsorgeeinrichtungen mit 1e-Plänen verwalten. Ge-

mäss Artikel 26 Absatz 1 ASV5 gilt Artikel 50 Absatz 4bis für Anlagevermögen sinngemäss. Dies er-

möglicht es den Anlagestiftungen, ihre Anlagemöglichkeiten zu erweitern. Sie müssen dabei die Anla-

gen sorgfältig auswählen, bewirtschaften und überwachen. Sie müssen auch für eine ausreichende 

Diversifikation besorgt sein. 

1e-Pläne müssen selbstverständlich die Anlagebestimmungen der beruflichen Vorsorge einhalten. 

Dies gilt insbesondere auch für die Bestimmungen von Artikel 50 Absätze 1 und 3. Die Risikovertei-

lung ist ein zentrales Anliegen der Anlagevorschriften, die Anlagen müssen in allen angebotenen Stra-

tegien über verschiedenen Anlagekategorien, Regionen und Wirtschaftszweige verteilt werden. Dies 

gilt auch bei Inanspruchnahme der Erweiterungsmöglichkeiten. Anlagen mit Nachschusspflicht sind 

zudem verboten. Artikel 50 Absatz 2 verlangt die Gewährleistung der Sicherheit der Erfüllung des Vor-

sorgezweckes. Klassische Vorsorgeeinrichtung setzen dazu insbesondere das Instrument einer "As-

set Liability Analyse" ein, also die Würdigung der Aktiven und Passiven und die Entwicklung des Ver-

sichertenbestandes. Im Falle des 1e-Planes trägt aber der Versicherte das Anlagerisiko. Artikel 50 Ab-

satz 2 ist demnach nur sinngemäss anwendbar. Die Pflicht der Vorsorgeeinrichtung, die Erfüllung des 

                                                      
5 SR 831.403.2 
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Vorsorgezwecks zu gewährleisten, beinhaltet insbesondere auch eine erhöhte Aufklärungs- und Bera-

tungspflicht. Die Vorsorgeeinrichtung muss den Versicherten auf die Risiken der Anlage hinweisen 

und ihm bei fehlender Risikofähigkeit eine entsprechende vorsichtigere Anlage empfehlen.  

 

Artikel 53a Risikoarme Anlagen 

Obwohl Vorsorgeeinrichtungen, die mehrere Anlagestrategien anbieten, ausschliesslich im überobli-

gatorischen Bereich tätig sind, muss für die Versicherten ein gewisser Schutz gewahrt bleiben. Bietet 

ein Arbeitgeber nämlich einen solchen Vorsorgeplan an, so ist in der Regel die Teilnahme für alle Ar-

beitnehmenden, die die objektiven Kriterien für die Aufnahme erfüllen, zwingend (Kollektivität). Des-

halb werden Vorsorgeeinrichtungen im Gesetz verpflichtet, mindestens eine Strategie mit risikoarmen 

Anlagen pro Einrichtung oder, bei mehreren Vorsorgewerken, pro Vorsorgewerk anzubieten. Der Bun-

desrat wurde beauftragt, die risikoarmen Anlagen näher zu umschreiben.  

Keine Strategie ist in der Umsetzung ganz ohne Risiko. Damit eine Strategie sowohl in einem guten 

wie auch ungünstigen Anlageumfeld als risikoarm angesehen werden kann, muss auch in einem 

schlechten Anlageumfeld das Vermögen so angelegt werden, dass der Nominalwert mit hoher Wahr-

scheinlichkeit erhalten bleibt respektive dass die Verluste eng limitiert bleiben. Aktuell ist der „risiko-

lose“ Zinssatz negativ. Es kann deshalb leider nicht ausgeschlossen werden, dass eine Strategie mit 

risikoarmen Anlagen negative Erträge ergibt. Risikoarm sind Anlagen gemäss vorliegender Definition 

dann, wenn das Geld entweder auf Konti oder in Bargeld deponiert oder wenn es in Forderungen auf 

einen festen Geldbetrag mit guter Bonität und einer limitierten kapitalgewichteten durchschnittlichen 

Laufzeit investiert wird. Eine gute Bonität weist ein Schuldner dann auf, wenn ein Rating von mindes-

tens A- respektive A3 vorliegt. Der in der Bestimmung vorgesehene Katalog ist nicht erweiterbar. Die 

übrigen Anlagevorschriften gelten auch für die risikoarmen Anlagen. Die Strategie mit risikoarmen An-

lagen kann auch mit kollektiven Anlagen umgesetzt werden. Der Einsatz der Derivate bleibt auf Wäh-

rungsabsicherung limitiert.  

Da alle Vorsorgeeinrichtungen eine Strategie mit risikoarmen Anlagen anbieten müssen, muss die Be-

stimmung so einfach wie möglich durchführbar sein. Den Vorsorgeeinrichtungen steht es zudem offen, 

unter den verbleibenden neun Strategien weitere risikoarme Strategien pro Einrichtung oder, bei meh-

reren Vorsorgewerken, pro Vorsorgewerk anzubieten.  

 

Artikel 54b  Begrenzung bei der Anlage in einzelne Immobilien und bei deren Belehnung 

Abs. 3 

In dieser Bestimmung wird die vorübergehende direkte Aufnahme von Fremdmitteln bei Immobilienan-

lagen von Strategien nach Artikel 1e untersagt. Im Rahmen von Artikel 54b Absatz 2 wird Vorsorge-

einrichtungen erlaubt, zwecks Aufnahme von vorübergehenden Liquiditätsbedürfnissen Fremdmittel 

aufzunehmen. Bei Strategien von Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 1e kann jedoch fokussierter und 

risikoreicher investiert werden, als dies bei klassischen Vorsorgeeinrichtungen mit limitierter Risikofä-

higkeit der Fall ist. Je höher der Anteil der Immobilien aber ist, umso eher wird die mit dieser Fremd-

mittelaufnahme verbundene Nachschusspflicht zum Problem. Zwischen klassischen Vorsorgeeinrich-
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tungen und den Anlagestrategien von 1e-Plänen besteht zudem ein wesentlicher Unterschied: Klassi-

sche Vorsorgeeinrichtungen können ihre Liquiditätsentwicklung gut planen, da die Versicherten die 

Vorsorgeeinrichtung nicht ohne Grund verlassen können respektive der Geldabfluss eingeschränkt ist. 

Anlagestrategien von 1e-Plänen müssen jedoch einen Wechsel der Strategie zulassen. Die Liquidi-

tätsplanung muss deshalb so gestaltet sein, dass auch hohe Geldabflüsse verkraftbar und machbar 

sind. Auch eine vorübergehende Schliessung der Strategie ist nicht möglich, da die Freizügigkeitsgut-

haben spätestens beim Wechsel der Vorsorgeeinrichtung zur Verfügung stehen müssen. Die Liquidi-

tät der zugrundeliegenden Anlagen ist deshalb von hoher Wichtigkeit. Zwar könnte eine vorüberge-

hende Kreditaufnahme kurzfristig Liquidität zur Verfügung stellen, bei hohen Abflüssen und eintreten-

der Illiquidität der Immobilienanlagen würde sie jedoch selbst zum Problem. Die Anlagestrategien 

müssen deshalb so investiert sein, dass die Liquidität gewährleistet ist. Eine Fremdmittelaufnahme, 

welche eine Nachschusspflicht auslösen kann, ist deshalb bei Strategien von Vorsorgeeinrichtungen 

nach Artikel 1e nicht gestattet. Weiterhin gilt jedoch Artikel 53 Absatz 5 Buchstabe b als spezielle Be-

stimmung für regulierte kollektive Anlagen.   

 

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. Oktober 2017 

Die neuen Artikel gelten grundsätzlich ab dem Inkrafttreten der Änderung. Vorsorgeeinrichtungen, 

welche schon vor dem Inkrafttreten mehrere Anlagestrategien angeboten haben, erhalten mit der 

Übergangsbestimmung Zeit, ihre Reglement und ihre Anlagen bis spätestens zum 31. Dezember 

2019 den neuen Bestimmungen anzupassen.  

Falls Vorsorgeeinrichtungen schon bisher mehrere Anlagestrategien angeboten haben, dürfen sie für 

die Berechnung der Austrittsleistung von Artikel 15 und 17 FZG, also den bisherigen Mindestbestim-

mungen, nicht abweichen, bevor die versicherten Personen die Möglichkeit hatten, die in Artikel 19a 

FZG vorgesehene Strategie mit risikoarmen Anlagen zu wählen. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, 

dürfen sie ab Inkrafttreten von Artikel 19a FZG von den bisherigen Mindestbestimmungen abweichen. 
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